
Stadtverwaltung
Kirchplatz 4
Tel. (0 91 71) 8 48-0
E-Mail: info@stadt-roth.de
Mo.–Fr. 7–12 Uhr
Di. und Do. 13.30–17 Uhr

Bauamt, Allee 9
Tel. (0 91 71) 8 48-0
Fax (0 91 71) 8 48-4 19 
E-Mail: bauamt@stadt-roth.de
Mo.–Fr. 7–12 Uhr
Di. und Do. 13.30–17 Uhr

Stadtwerke Roth
Sandgasse 23
Tel. (0 91 71) 97 27-0 
E-Mail: info@stadtwerke-roth.de
Mo.–Fr. 7–12 Uhr
Mo. bis Do. 13.30–15 Uhr

Tourist-Information
Hauptstraße 1
Tel. (0 91 71) 8 48-5 13 
E-Mail: tourismus@stadt-roth.de
Mo.–Fr. 9–12 Uhr und 
Mo., Di., Do. 13–16 Uhr

Jugendhaus/-büro
Neues Gäßchen 3 
Tel. (0 91 71) 8 48-8 00 
E-Mail: jh-roth@gmx.de
Di.–Do. 10–12 Uhr
Do. 15–18 Uhr

Kulturfabrik
Stieberstraße 7
Tel. (0 91 71) 84 87 62
Fax (0 91 71) 84 87 50 
E-Mail: kulturfabrik@stadt-roth.de
Mo.–Fr. 9–12.30, 13.30–17, freitags bis 15 Uhr

+++ Fasching im Rathaus +++ Begrüßungsgeschenk +++ Mädchentag im Jugendhaus +++
ANZEIGE

 26. Januar 2012

Herzlich willkommen im Leben

Termine im Februar 2012
Dienstag 07.02.12 17.30 Uhr   Umweltausschuss
Donnerstag  09.02.12 17.30 Uhr  Bauausschuss
Dienstag 14.02.12 17.30 Uhr  Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag  16.02.12 14.00 Uhr  Vorberatung Haushalt 2012
Dienstag 28.02.12 17.30 Uhr  Stadtrat         Änderungen vorbehalten

ROTH - „Herzlich willkom-
men im Leben – Herzlich will-
kommen in der Stadt Roth und 
im Landkreis Roth!“ Seit 1. 
Januar 2012 erhalten frisch-
gebackene Eltern beim ersten 
Kind ein kostenloses Begrü-
ßungspaket.

Gesund groß werden
Das „Willkommensge-

schenk“ enthält unter ande-
rem den Ordner „Gesund groß 
werden“ der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) sowie einen Babyka-
lender für die ersten zwölf 
Lebensmonate. Darüber hi-
naus erhalten die Eltern viele 
zusätzliche Informationen zu 
wohnortnahen Hilfs- und Be-
treuungsangeboten sowie 
wichtigen Ansprechpartnern. 

Die Entwicklung eines eige-
nen Landkreis-Begrüßungs-
pakets ist auf Initiative von 
Landrat Herbert Eckstein ent-
standen. Das Begrüßungs-
paket wird nach der Geburt 
des ersten Kindes von der 
jeweiligen Heimatgemeinde im 
Landkreis Roth an die Eltern 
verteilt.

Jugendamtsleiter Dr. Man-
fred Korth und Nina Schöpp-
ner von „KoKi-Netzwerk frühe 
Kindheit“ rannten bei Bürger-
meister Ralph Edelhäußer im 
Rother Rathaus mit ihrem 

Anliegen, ein Begrüßungspa-
ket einzuführen, offene Türen 
ein. Die vorhandenen Informa-
tionen wurden um ein Faltblatt 
über die verschiedenen Kin-
derbetreuungseinrichtungen 

in der Kreisstadt Roth erwei-
tert. Als kleines Willkommens-
geschenk erhalten die neuen 
„Mini-Rother“ von ihrer Stadt 
Roth neuerdings noch ein be-
sticktes Badetuch.

Kürzlich nahmen die Eltern der kleinen Anna das Begrüßungspaket von Standesbeamtin 
Michaela Haußner entgegen und freuten sich über die hilfreichen Informationen und das 
Badetuch der Stadt Roth für die erste „Mini-Rotherin“ im Jahr 2012.  Foto: privat

Strompreise stabil
ROTH - Seit dem 1. Ja-

nuar vorigen Jahres bieten 
die Stadtwerke Roth ihren 
Kunden unverändert einen 
stabilen Strompreis im Netz-
gebiet der Stadtwerke an. 
Dies ist nur durch eine gute 
strategische Planung, einen 
effizienten Stromeinkauf und 
eine intensive Kostenkontrol-
le möglich. 

Netzentgelte gestiegen
 Auch für das Jahr 2012 

stehen vorerst keine Erhö-
hungen ins Haus, obwohl 
insbesondere die vorgelager-
ten Netzentgelte der N-Ergie 
zum 1. Januar 2012 erneut 
erheblich gestiegen sind. 
Diese dauerhaften, nicht be-
einflussbaren Kosten für die 
Netznutzung des vorgelager-
ten Netzes sind bedingt durch 
Preis- und Mengeneffekte 
gestiegen. Der Großhan-
delspreis sowie Vertrieb und 
Service betragen im Durch-
schnitt ca. 35 Prozent des 
Strompreises. Der Löwenan-
teil von rund 65 Prozent und 
dadurch der weitaus größere 
Teil sind staatliche Abgaben 
und Netzentgelte, die den 
Strompreis in den letzten 
Jahren in die Höhe getrieben 
haben. Diese Kosten werden 
von der Bundesbehörde fest-
gelegt und kontrolliert.

Stromumlage
Ein weiterer Kostenpunkt, 

der seit 1. Januar 2012 
in Kraft getreten ist, ist 
die neue Strom-Umlage für 
stromintensive Kunden. Ziel 
dieser neuen Strom-Umlage 
ist, dass der Netzausbau und 
die Netzinstandhaltung zum 
größten Teil von den privaten 

Verbrauchern getragen wer-
den. Dies hat in den letzten 
Wochen für viel Empörung 
gesorgt. Neu ist seit 2012, 
dass Großkonzerne von der 
Zahlung der Netzentgelte 
komplett befreit werden kön-
nen. Damit soll verhindert 
werden, dass Konzerne in 
kostengünstigere Regionen 
abwandern. Die Bundes-
netzagentur hat die Fest-
legung dieser neuen Um-
lage im § 19 Abs. 2 der 
Stromnetzentgeltverordnung 
(StromNEV) veröffentlicht. 

Unzumutbar
Der Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) und auch 
der Verband der kommu-
nalen Unternehmen (VKU) 
sehen dies „für Kunden und 
Energie-Unternehmen als 
unzumutbar an“. Die Ent-
lastung der stromintensiven 
Betriebe kann zu einer sozi-
alen Verschiebung führen, 
da nun der Mittelstand und 
die Tarifkunden diese Umlage 
bezahlen müssen. Als sehr 
aufwendig wird auch die Ver-
waltung der neuen Umlage 
angesehen, die ebenfalls in-
tern Kosten verursacht, die 
der Stromversorger tragen 
muss.

Die Stadtwerke Roth kön-
nen für ihre Kunden auch 
hier Entwarnung geben. Die 
entstandenen Kosten der 
neuen Strom-Umlage kön-
nen aufgefangen werden und 
werden nicht an Tarifkunden 
weitergegeben. Somit ga-
rantieren die Stadtwerke 
Roth weiterhin einen stabilen 
Strompreis.

Spaß für Mädels
ROTH – Mädchentag im Ju-

gendhaus bietet Spaß und Ab-
wechslung für Girls zwischen 
9 und 13 Jahren. Nein, es 
wird keine Welt in rosa geben. 
Stattdessen aber jede Menge 
Spaß und Abwechslung! 

Wenn Jungs am Samstag, 
18. Februar, von 10.30 Uhr 
bis 15 Uhr, „Hausverbot“ im 
Neuen Gässchen 3 haben, 
dann kann das nur eines be-
deuten: Ein weiterer „Mäd-
chentag“ steht vor der Tür.

Im Klartext: Einen Tag lang 
ist das Jugendhaus in weib-
licher Hand und damit rückt 
all das in den Mittelpunkt, was 
Mädels wollen. Schminken, 
quatschen, backen, kochen, 
kreativ sein – und jede Menge 
Fun, Fun, Fun! Das verspricht 

ein Tag, der die jungen Mäd-
chen dazu einlädt, ihre weib-
liche Seite herauszukehren.

Manuela Hemmann weiß, 
was Frau von heute gefällt und 
hat sich deshalb – vom Basteln 
angesagter „Shrinky Dinks“ 
bis hin zur gemeinsamen Zu-
bereitung eines Brunchs – al-
lerhand ausgedacht, um der 
Langeweile den Laufpass zu 
erteilen. 

Wer also ein paar nette 
Stunden mit Gleichgesinnten 
verbringen möchte, meldet 
sich am besten gleich im 
Jugendhaus/-büro der Stadt 
Roth unter Telefon (09171) 
848800. Dort gibt’s auch nä-
here Informationen. 

Fest in weiblicher Hand ist das Jugendhaus am 18. 
Februar. Da kommt sicher keine Langeweile auf.  F.: privat

ROTH - Mit einem kräfti-
gen „Helau“ empfängt die 
Stadtverwaltung am Fa-
schingsdienstag, 21. Febru-
ar, gegen 11 Uhr im Foyer 
des Rathauses den Rother 
Carneval Verein Schwarz-
Weiß e.V.  Mit dabei sind  
das Prinzenpaar Stefan I. 

& Christine I., die „Prinzen-
garde“, die „Juniorengarde“ 
und die „Krümelgarde“. Bei 
Akkordeonklängen darf wie-
der getanzt, geschunkelt 
und gesungen werden. Am 
Faschingsdienstag sind ab 
12 Uhr die Dienststellen der 
Stadt Roth geschlossen.

Faschingszeit

Abgaben werden fällig
ROTH - Am 15. Februar  

werden die Grundabgaben, 
d. h. die Grundsteuern A und 
B sowie die Gewerbesteuer-
vorauszahlungen für das 1. 
Quartal 2012 fällig. Die Hun-
desteuer wird ab dem Jahr 
2012 jeweils zum 15. April 
zur Zahlung fällig.

Es sollte möglichst bargeld-
los bezahlt und bei allen Über-
weisungen unbedingt als Kas-
senzeichen die Finanzadresse 
(FAD) angegeben werden. 
Dies erleichtert die richtige 
Verbuchung. Bei Bareinzah-
lungen in der Stadtkasse (Rat-
haus Zimmer 103) sollte der 
entsprechende Bescheid mit-
gebracht werden.

Die Stadtkasse Roth emp-
fiehlt die Teilnahme am prak-
tischen Bankeinzugsverfah-
ren. Dabei wird der fällige 

Betrag dem Konto des Zah-
lungspflichtigen jeweils zum 
Fälligkeitstag belastet und der 
Stadtkasse gutgeschrieben. 
Vordrucke für das Bankein-
zugsverfahren sind im Rat-
haus erhältlich, werden auf 
Wunsch (Tel. 09171 / 848-
224) übersandt oder können 
im Internet (www.roth.de) he-
runtergeladen werden.

Alle Steuerpflichtigen, die 
der Stadtkasse Roth keine 
Bankeinzugsermächtigung er-
teilt haben, werden gebeten, 
die fälligen Beträge rechtzei-
tig an die Stadtkasse Roth zu 
entrichten. Das gleiche gilt 
auch für die Hundesteuer zum 
15. April. Bei Zahlungsverzug 
muss ein Säumniszuschlag 
(§ 240 Abgabenordnung) be-
rechnet werden.

Bürgerversammlung
MECKENLOHE - Die letzte Bür-

gerversammlung in der Stadt 
Roth und den Ortsteilen findet in 
Meckenlohe statt. Grund hierfür 
ist die Erweiterung des Feuer-
wehrhauses in Meckenlohe, die 
erst Anfang 2012 abgeschlos-
sen wird. Daher wurde der Ter-

min für die Bürgerversammlung 
in Meckenlohe auf Donnerstag, 
15. März 2012 festgelegt. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Feu-
erwehrhaus, Schwander Str. 15.  
Schriftliche Anfragen können ab 
Anfang Februar im Bürgermei-
steramt abgegeben werden.

Anmeldefrist für Kindergärten läuft
ROTH - Ab Februar werden 

in den Kindertagesstätten 
(Krippe/Kindergärten) im 
Stadtgebiet Roth die Plätze 
vergeben. Entsprechende An-
meldungen sind deshalb bis 
spätestens Dienstag,  31. 
Januar an die jeweilige Kin-
dertagesstätte zu richten. 
Zur Personalplanung und vor 
allem auch wegen begrenzter 

Platzanzahl in der jeweiligen 
Einrichtung wird gebeten, die 
Anmeldefrist nicht zu versäu-
men.

Kinder ab der 8. Woche bis 
zum Eintritt in den Kindergar-
ten werden in den Krippen in 
der Städtischen Kindertages-
stätte in der Städtlerstraße 
bzw. in der Kindertagesstät-

te Regenbogen in der Hans-
Böckler-Straße betreut.

Bei freier Kapazität wer-
den in allen Kindergärten 
in Stadtgebiet auch Kinder 
aufgenommen, die zum Sep-
tember 2012 noch keine drei 
Jahre alt sind. Diese Alters-
gruppe der Zwei- bis Dreijäh-
rigen wird in den jeweiligen 
Einrichtungen entweder in die 
bestehenden Kindergarten-
gruppen mit integriert (Alters-
mischung) oder in separaten 
„Kleingruppen“ betreut.

Die Stadtverwaltung ist An-
sprechpartner, falls Betreu-
ungsbedarf besteht, der auf 
Grund bestehender Öffnungs-
zeiten von den  Einrichtungen 
nicht abgedeckt werden kann, 
oder für Betreuungsbedarf 
(wie beispielsweise an Sams-
tagen) für den derzeit noch 
kein Angebot im Stadtgebiet 
existiert. Ansprechpartner 
bei der Stadt Roth ist Anita 
Höfler. Sie ist vormittags un-
ter  Telefon (09171) 848-
115 erreichbar.


